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§ 74 EisbG Überwachung des
Wettbewerbs

 EisbG - Eisenbahngesetz 1957

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

1. (1)Die Schienen-Control Kommission hat zur Sicherstellung des Wettbewerbs in den Schienenverkehrsmärkten

auf Beschwerde von Fahrwegkapazitätsberechtigten oder Eisenbahnverkehrsunternehmen sowie von Amts

wegen über geeignete Maßnahmen zur Korrektur von Fällen der Diskriminierung von

Fahrwegkapazitätsberechtigten oder Eisenbahnverkehrsunternehmen, von Marktverzerrungen und anderer

unerwünschter Entwicklungen in diesen Märkten zu entscheiden; insbesondere hat sie

1. 1.einer Zuweisungsstelle hinsichtlich der für die Zuweisung von Fahrwegkapazität und hinsichtlich der

Gewährung des Mindestzugangspaketes im Falle des Zuwiderhandelns ein den Bestimmungen des 6. Teiles

oder ein den unmittelbar anzuwendenden unionsrechtlichen, die Regulierung des Schienenverkehrsmarktes

regelnden Rechtsvorschriften entsprechendes Verhalten aufzuerlegen oder nicht entsprechendes Verhalten

zu untersagen oder

2. 2.einer entgelterhebenden Stelle hinsichtlich der Entscheidung über die Höhe eines zu entrichtenden

Wegeentgeltes, der Gewährung von Wegeentgeltnachlässen und der Einhebung von Wegeentgelten im Falle

des Zuwiderhandelns ein den Bestimmungen des 6. Teiles oder ein den unmittelbar anzuwendenden

unionsrechtlichen, die Regulierung des Schienenverkehrsmarktes regelnden Rechtsvorschriften

entsprechendes Verhalten aufzuerlegen oder nicht entsprechendes Verhalten zu untersagen oder

3. 3.einem Eisenbahninfrastrukturunternehmen hinsichtlich der Ausübung des Zuganges zur

Eisenbahninfrastruktur durch einen Zugangsberechtigten und hinsichtlich der Inanspruchnahme eines

gewährten Mindestzugangspaketes durch einen Zugangsberechtigten im Falle des Zuwiderhandelns ein den

Bestimmungen des 6. Teiles oder ein den unmittelbar anzuwendenden unionsrechtlichen, die Regulierung

des Schienenverkehrsmarktes regelnden Rechtsvorschriften entsprechendes Verhalten aufzuerlegen oder

nicht entsprechendes Verhalten zu untersagen oder

4. 4.einem Betreiber von Serviceeinrichtungen hinsichtlich der Gewährung des Zuganges zu

Serviceeinrichtungen, einschließlich des Schienenzuganges, und der Gewährung von Serviceleistungen im

Falle des Zuwiderhandelns ein den Bestimmungen des 6. Teiles oder den unmittelbar anzuwendenden

unionsrechtlichen, die Regulierung des Schienenverkehrsmarktes regelnden Rechtsvorschriften

entsprechendes Verhalten aufzuerlegen oder nicht entsprechendes Verhalten zu untersagen oder

5. 5.den Bestimmungen des 6. Teiles oder den unmittelbar anzuwendenden unionsrechtlichen, die Regulierung

des Schienenverkehrsmarktes regelnden Rechtsvorschriften nicht entsprechende Schienennetz-

Nutzungsbedingungen, Verträge oder Urkunden ganz oder teilweise für unwirksam zu erklären, oder

6. 6.die Berufung auf Schienennetz-Nutzungsbedingungen, die zur Gänze für unwirksam erklärt sind oder die

Berufung auf diejenigen Teile der Schienennetz-Nutzungsbedingungen, die für unwirksam erklärt sind, zu

untersagen, oder

7. 7.die Ergänzung von Schienennetz-Nutzungsbedingungen durch Angaben oder Informationen aufzutragen,
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die in diesen entgegen den Bestimmungen des 6. Teiles oder den unmittelbar anzuwendenden

unionsrechtlichen, die Regulierung des Schienenverkehrsmarktes regelnden Rechtsvorschriften entweder

nicht enthalten sind, oder aufgrund einer Unwirksamerklärung unwirksam sind, oder

8. 8.festzustellen, ob in Entwurfsform vorliegende Schienennetz-Nutzungsbedingungen den Bestimmungen

des 6. Teiles oder den unmittelbar anzuwendenden unionsrechtlichen, die Regulierung des

Schienenverkehrsmarktes regelnden Rechtsvorschriften nicht entsprechen würden, oder

9. 9.Verträge oder Urkunden über die Zuweisung von Fahrwegkapazität oder die Gewährung des

Mindestzugangspaketes für unwirksam zu erklären, wenn

1. a)das Eisenbahninfrastrukturunternehmen, das den Vertrag abgeschlossen oder die Urkunde erstellt

hat, entgegen § 62 Abs. 3 die Funktion einer Zuweisungsstelle und entgegen § 62b Abs. 3 die Funktion

einer entgelterhebenden Stelle ausgeübt hat, oder

2. b)eine dem § 62 Abs. 4 nicht entsprechende Zuweisungsstelle den Vertrag abgeschlossen oder die

Urkunde erstellt hat oder das in dem Vertrag oder der Urkunde ausgewiesene Wegeentgelt von einer

dem § 62b Abs. 4 nicht entsprechenden entgelterhebenden Stelle festgelegt worden ist, oder

10. 10.Verträge über den Zugang zu Serviceeinrichtungen, einschließlich des Schienenzuganges, und die

Gewährung von in diesen Serviceeinrichtungen zu erbringenden Serviceleistungen für unwirksam zu

erklären, wenn der Vertrag von einem unter § 62a Abs. 2 fallenden Betreiber von Serviceeinrichtungen

abgeschlossen wurde und dieser nicht entsprechend § 62a Abs. 2 organisiert ist, oder

11. 11.einer entgelterhebenden Stelle oder falls ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen selbst die Funktion

einer entgelterhebenden Stelle ausübt, diesem, die Einhebung eines angemessenen Entgeltes für nicht

genutzte Fahrwegkapazität gemäß § 67i aufzutragen,oder

12. 12.festzustellen, ob die Bestimmungen des § 55c über die Unabhängigkeit des

Eisenbahninfrastrukturunternehmens eingehalten werden; falls dies nicht der Fall ist, ist die Einhaltung der

Bestimmungen des § 55c aufzutragen,oder

13. 13.festzustellen, ob die Bestimmungen des § 55d über die Unabhängigkeit der wesentlichen Funktionen

eines Eisenbahninfrastrukturunternehmens eingehalten werden; falls dies nicht der Fall ist, ist die

Einhaltung der Bestimmungen des § 55d aufzutragen,oder

14. 14.festzustellen, ob die Bestimmungen des § 55e über das Verkehrsmanagement, die

Instandhaltungsplanung und langfristige Planung größerer Instandhaltungs- und/oder

Erneuerungsarbeiten eingehalten werden; falls dies nicht der Fall ist, ist die Einhaltung der Bestimmungen

des § 55e aufzutragen,oder

15. 15.festzustellen, ob die Bestimmungen des § 55f über die finanzielle Transparenz eingehalten werden; falls

dies nicht der Fall ist, ist die Einhaltung der Bestimmungen des § 55f aufzutragen, oder

16. 16.festzustellen, ob die Bestimmungen des § 55g über Auslagerung von Funktionen und Arbeiten des

Eisenbahninfrastrukturunternehmens eingehalten werden; falls dies nicht der Fall ist, ist die Einhaltung der

Bestimmungen des § 55g aufzutragen, oder falls dies dem Eisenbahninfrastrukturunternehmen aus

rechtlichen Gründen nicht möglich ist, sind die zugrundeliegenden Verträge für unwirksam zu erklären, oder

17. 17.festzustellen, ob die Bestimmungen des § 55h über die Wahrnehmung von Funktionen durch

verschiedene Eisenbahninfrastrukturunternehmen eingehalten werden; falls dies nicht der Fall ist, ist die

Einhaltung der Bestimmungen des § 55h aufzutragen, oder sind die zugrundeliegenden

Kooperationsverträge für unwirksam zu erklären, oder

18. 18.Kooperationsvereinbarungen zwischen Eisenbahninfrastrukturunternehmen und einem oder mehreren

Eisenbahnverkehrsunternehmen (§ 55i) für unwirksam zu erklären, wenn sie nicht in diskriminierungsfreier

Weise abgeschlossen wurden.

2. (2)In einem Verfahren nach Abs. 1 haben diejenigen, gegen die sich das Verfahren richtet, alle für die

Entscheidung sachdienlichen Informationen, insbesondere Schriftverkehr mit Beschwerdeführern,

Fahrwegkapazitätsberechtigten oder Eisenbahnverkehrsunternehmen, nach Anforderung durch die Schienen-

Control Kommission vorzulegen. Dafür hat die Schienen-Control Kommission eine angemessene, einen Monat

nicht übersteigenden Frist festzusetzen. Auf rechtzeitig gestellten Antrag hat die Schienen-Control Kommission

diese festgesetzte Frist um einen Zeitraum von höchstens zwei Wochen zu verlängern, wenn außergewöhnliche

Umstände der fristgerechten Vorlage der angeforderten sachdienlichen Informationen entgegenstehen.
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3. (3)Die Schienen-Control Kommission hat im Falle einer Beschwerde innerhalb eines Monats nach Einlangen der

Beschwerde Ermittlungen einzuleiten, gegebenenfalls sachdienliche Informationen anzufordern und Gespräche

mit dem Beschwerdeführer und denjenigen, gegen die sich die Beschwerde richtet, einzuleiten. Innerhalb einer

den Parteien von der Schienen-Control Kommission zuvor bekanntgegebenen, angemessenen Frist, spätestens

jedoch innerhalb einer Frist von sechs Wochen nach Einlangen der erforderlichen sachdienlichen Informationen

hat die Schienen-Control Kommission mit Bescheid zu entscheiden.

4. (4)Die Zuständigkeiten des Kartellgerichtes bleiben unberührt.

In Kraft seit 31.12.2021 bis 31.12.9999
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